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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden 

Entwicklungsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. begrüßt den Konsultationsprozess auf europäischer Ebene; hofft, dass die Praxis der 

Vergabe der Budgethilfe objektiv analysiert und verbessert wird, um ihre Wirksamkeit zu 

steigern; 

2. weist darauf hin, dass nach dem Vertrag von Lissabon die Verringerung und Beseitigung 

der Armut das wichtigste Ziel der Entwicklungspolitik der EU ist; betont, dass Armut 

viele Dimensionen hat, darunter die menschliche, die wirtschaftliche, die soziokulturelle, 

die geschlechtsspezifische, die Umwelt- und die politische Dimension, die alle von der 

Entwicklungspolitik der EU angegangen werden müssen; 

3. teilt die Ansicht, dass die Budgethilfe zum Aufbau von Mechanismen zur Bekämpfung 

der Korruption beitragen kann, wenn die Voraussetzungen für eine transparente 

Haushaltsführung mit umfassender Rechenschaftspflicht geschaffen sind und 

Einvernehmen über die Leistungsindikatoren erzielt worden ist; dass sie sonst jedoch – im 

Gegenteil – einen Beitrag zur weiteren Ausbreitung der Korruption leisten könnte; betont, 

wie wichtig es ist, die öffentlichen Stellen und Parlamente in den Empfängerländern bei 

der Förderung von Transparenz und verantwortungsvollem Handeln sowie bei der 

Bekämpfung der Korruption gegebenenfalls zu unterstützen; 

4. ist der Auffassung, dass Budgethilfe genau wie programmierte Hilfe als 

Übergangsinstrument behandelt werden und die Bemühungen um eine Stärkung der 

Fähigkeiten der Länder, eigene Mittel zu erheben – beispielsweise Steuern, um von 

Zuwendungen aus Drittstaaten unabhängig zu werden –, nicht behindern sollte; 

5. ist der Ansicht, dass die Empfängerregierungen selbst in Absprache mit einem breiten 

Spektrum der Zivilgesellschaft und den lokalen Behörden und in enger Zusammenarbeit 

mit den internationalen Gebern Entwicklungsstrategien ausarbeiten müssen, denen die 

nationalen Parlamente zustimmen müssen; ist ferner der Auffassung, dass die 

Zivilgesellschaft und die Parlamentarier an jeder Phase der Durchführung, Überwachung 

und Bewertung der Ergebnisse beteiligt werden müssen, dass dieser Prozess transparent 

sein und einen regelmäßigen und funktionierenden Dialog mit der Zivilgesellschaft 

ermöglichen muss und dass dieses Erfordernis ein entscheidendes Kriterium für den Erhalt 

von Budgethilfe sein muss; 

6. betont, wie wichtig es ist, dass die Entwicklungshilfe der EU wirksam ist; fordert die 

Entwicklung unabhängiger Bewertungssysteme auf EU-Ebene und eines 

Beschwerdemechanismus, der denjenigen offensteht, die von EU-Hilfe betroffen sind, 

sowie die Unterstützung von Rechenschaftsmechanismen innerhalb des jeweiligen 

Landes;  

7. ist der Auffassung, dass aufgrund der Tatsache, dass es sich beim Einsatz von Budgethilfe 

um eine wichtige strategische Entscheidung im Rahmen der Beziehungen der Union zu 

ihren Partnerländern handelt, Artikel 290 AEUV (delegierte Rechtsakte) auf die 
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Festlegung der Kriterien für die Förderung durch diese Unterstützungsmodalität 

angewendet werden muss, dass jedoch der Rat und das Parlament als die beiden 

Gesetzgeber gemeinsam über sämtliche Befugnisse hinsichtlich deren Anwendung 

verfügen, wozu gegebenenfalls auch das Recht gehört, den delegierten Rechtsakt zu 

widerrufen; 

8. bekräftigt, dass die Budgethilfe  zur Verringerung der Armut, einschließlich in Verfolgung 

der Millenniumsentwicklungsziele und von Grundsätzen wie Partnerschaft, Wirksamkeit 

der Hilfe und politischer Kohärenz im Bereich Entwicklung verwendet werden sollte; 

unterstützt ergebnisorientierte Anreize, hebt jedoch hervor, dass 

Auszahlungsschwankungen möglichst vorhersehbar sein sollten, um sich nicht negativ auf 

die Haushaltsplanung auszuwirken; weist erneut darauf hin, dass Budgethilfe nur 

denjenigen Ländern gewährt werden sollte, die Mindestnormen in den Bereichen 

Governance und Achtung der Menschenrechte erfüllen; betont, dass Bedingungen im 

Zusammenhang mit makroökonomischen Reformen mit der menschlichen und sozialen 

Entwicklung vereinbar sein müssen; 

 

9. betont, dass sektorspezifische Budgethilfe unter bestimmten Voraussetzungen eine 

nützliche Zwischenoption sein kann, um den betroffenen Regierungen und Parlamenten 

mehr Eigenverantwortung für Hilfsfonds zu geben und deren Mittel den 

Millenniumsentwicklungszielen zuzuweisen;  

 

10. ist der Auffassung, dass es im Rahmen des Grundsatzes der Eigenverantwortung gemäß 

der Erklärung von Paris stets versuchen sollte, den Zugang zu Grundbildung, 

grundlegende Gesundheitsfürsorge und die Achtung der Menschenrechte zu fördern; 

 

11. stellt fest, dass hinsichtlich der Wirksamkeit entwicklungspolitischer Maßnahmen in den 

Partnerländern die Bedingungen vor Ort und die Beachtung der im Vertrag verankerten 

Werte der EU, darunter der Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, umfassend 

berücksichtigt werden müssen;  betont, dass der tatsächliche Bedarf ein 

ausschlaggebendes Kriterium für die Zuweisung von Entwicklungshilfemitteln der EU 

bleiben muss; 

12. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ein öffentliches Register 

einzurichten, in dem die Vereinbarungen über Budgethilfe, die Verfahren und 

Entwicklungsindikatoren transparent aufgelistet sind, um die demokratischen Institutionen 

des betreffenden Landes zu stärken und eine gegenseitige Rechenschaftspflicht zu 

gewährleisten; 

13. hebt die grundlegende und unabdingbare Rolle politischer Kohärenz bei der Durchführung 

einer hochwirksamen Entwicklungspolitik hervor; erklärt, dass die Budgethilfe nur dann 

echte und dauerhafte positive Auswirkungen haben wird, wenn auch in anderen Bereichen 

der EU-Politik wie Umwelt, Energie, Klima, Handel, Landwirtschaft oder Außen- und 

Sicherheitspolitik entwicklungsfreundliche Maßnahmen ergriffen werden; betont in 

diesem Zusammenhang, dass die Handelspolitik der EU dazu beitragen muss, gleiche 

Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und die Handelskapazitäten in den 

Entwicklungsländern zu fördern, da der Handel einer der wirkungsvollsten Impulsgeber 

für Wirtschaftswachstum und Entwicklung sein kann; fordert ferner, dass sich die Außen- 



 

AD\864898DE.doc 5/6 PE462.584v03-00 

 DE 

und Sicherheitspolitik der EU auf die Förderung von Demokratie und Menschenrechten, 

Frieden und Sicherheit konzentriert, die alle Schlüsselvoraussetzungen für nachhaltige 

Entwicklung sind; befürwortet systematischere Bemühungen im Hinblick auf eine 

durchgängige Berücksichtigung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel und 

zur Katastrophenvorsorge in allen Politikbereichen; 

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Zusage einzuhalten und das vereinbarte Ausgabenziel 

von 0,7 % des BIP für Entwicklungszusammenarbeit schrittweise zu erreichen. 
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